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RL 85/577/EWG Art. 1 Abs. 1 Satz 1, Art. 5 Abs. 2, Art. 7; HGB § 171
Rückabwicklung eines Gesellschaftsbeitritts nach HWiG-Widerruf gemäß der Lehre von der
fehlerhaften Gesellschaft unabhängig von Rechtsform des Fonds
BGH, Hinweisbeschl. v. 12.07.2010 – II ZR 269/07 (KG ZIP 2008, 882), ZIP 2010, 1689 = DB 2010, 1931 =
NZG 2010, 1025 = WM 2010, 1589

Amtliche Leitsätze:
1. Die RL 85/577/EWG des Rates vom 20. 12. 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle
von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen ist auf den Beitritt zu einem
geschlossenen Immobilienfonds anwendbar, wenn der Zweck des Beitritts nicht vorrangig
darin besteht, Mitglied dieser Gesellschaft zu werden, sondern Kapital anzulegen. Dies gilt
unabhängig davon, ob der Fonds in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts
oder einer OHG bzw. KG errichtet ist (acte claire).
2. Die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft, die entsprechend den allgemeinen
Grundsätzen des Zivilrechts einen vernünftigen Ausgleich und eine gerechte
Risikoverteilung zwischen den einzelnen Beteiligten sichern soll, ist mit der RL 85/577/EWG
vereinbar und bleibt anwendbar. Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie schließt damit auch nicht aus,
den widerrufenden Verbraucher auf seine Haftsumme nach § 171 Abs. 1 HGB in Anspruch zu
nehmen.
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